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1. Seerig, Thomas		Landesbeirat für Menschen mit       Behinderungen (stellvertretender Vorsitzender)
2. Stenger, Birgit		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
3. Zander, Thomas		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
4. Loos, Stephanie		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
5. Metzing, Holger		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
Verbände aus dem Bereich der Menschen mit seelischen Behinderungen oder Menschen mit Psychiatrieerfahrungen 
6. Krausser, Hartmut		ApK
7. Wegener, Uwe		Bipolaris
LIGA und weitere Verbandsvertreter	
8. [bookmark: _Hlk215729847]Peth, Christian		Der Paritätische Berlin (stellvertretender				Vorsitzender)		
9. Biester, Silke		Caritas
10. Rutkowski, Susanne		DRK Berlin
11. Schütz, Elisabeth		DWBO
12. May, Margarete		bpa
13. Wasielewski, Benjamin		AWO Berlin
14. Schödl, Regina		Der Paritätische Berlin
Brohl-Zubert, Uwe		Der Paritätische Berlin
Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen
15. Braunert-Rümenapf, Christine		Landesbeauftragte für Menschen mit
			Behinderungen 
Hauptverwaltung
16. Bozkurt, Aziz		Staatssekretär für Soziales (Vorsitzender)
17. Uelze, Kerstin				Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Familie
18. Warpakowski, Martin		Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Familie
19. [bookmark: _Hlk215730136]Klatt, Ingo		SenASGIVA, Abteilung Soziales
20.  Dr. Rehse, Catharina		SenASGIVA, Abteilungsleitung Soziales
21. Weiß, Pia					Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit 
und Pflege
Mitarbeitende, Fachreferenten und Gäste
Barth, Petra					LAG-WR, Berliner Werkstätten
Rau, Fabian					LAG-WR, Berliner Werkstätten
Slawik, Norman				SenASGIVA, Abteilung Soziales
[bookmark: _Hlk215222477]Cypra, Susanna				SenASGIVA, Abteilung Soziales
Schirrmacher, Luise				SenASGIVA, Abteilung Soziales
Issa, Shirine					SenASGIVA, Referentin von Herrn Bozkurt
Riegert, Franca
Maus, Stephanie				Behörde des Bürger- und Polizeibeauftragten
Dr. Engels, Dietrich				ISG Institut
[bookmark: _Hlk215563848]Keßler, Eva-Maria				Transfer - Unternehmen für soziale Innovation
Dr. Niehörster, Gabriele			Vorstand Cooperative Mensch eG
Siegmund, Johannes	BWB Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung
Conradi, Sabine	Gebärdensprachdolmetscherin
Steinseifer, Ulrike	Gebärdensprachdolmetscherin



1
TOP 1 - Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
· Herr Bozkurt eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste.
· Gemäß § 12 Abs. 3 der Geschäftsordnung (GO) ist die Teilnahme des Vorsitzenden oder einer Stellvertretung sowie von mindestens 15 stimmberechtigten Mitgliedern erforderlich.
· Die Tagesordnung wird bestätigt. Frau Uelze meldet unter den TOP „Aktuelles“ noch die Themen Einzelfallhilfe und Informationsschreiben zur Bedarfsermittlung an.
TOP 2 - Beschluss des Protokolls der Sitzung vom 12.09.2025
· Das Protokoll ist den Teilnehmenden am 10.10.2025 zugegangen.
· Der Geschäftsstelle liegt ein Änderungswunsch zum Protokoll vom heutigen Tag von Frau Loos vor.
· Die Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche sollen per E-Mail-Umlaufverfahren an die Mitglieder im Nachgang der Sitzung gesandt werden. 
[bookmark: _Hlk215233694][bookmark: _Hlk215234121]TOP 3 – Vorstellung der Arbeit des Bürger- und Polizeibeauftragten (mit Gast)
· Frau Maus stellt die Behörde des Bürger- und Polizeibeauftragten und insbesondere die Arbeit des Bürgerbeauftragten vor.
· Die Behörde nahm 2022 die Arbeit auf. Herr Dr. Alexander Oerke wurde damals als Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin für 7 Jahre vom Abgeordnetenhaus gewählt.
· Zuständig für Beschwerden gegen alle Behörden und Einrichtungen, die der Aufsicht des Landes Berlin unterstehen.
· Die Behörde ist eine oberste Landesbehörde und hat aktuell 11 Mitarbeitende.
· Der Bürgerbeauftragte hat die Aufgabe, die Stellung des Bürgers oder der Bürgerin 
im Verkehr mit den Behörden zu stärken. Er kann tätig werden, wenn Landesbehörden und sonstige Stellen, die der Aufsicht des Landes unterliegen, Angelegenheiten von Bürgern und Bürgerinnen rechtswidrig, unzweckmäßig bzw. unverhältnismäßig oder diskriminierend erledigen oder nicht erledigt haben.
· Die Behörde ist per Gesetz ermächtigt, Amtshilfe einzufordern.
· Die meisten Beschwerden können durch einvernehmliche Lösung wie Abhilfe und durch Beratung erledigt werden.
· Die Zahl der zu bearbeitenden Vorgänge steigt jedes Jahr an. Etwa 65 % der Beschwerden betreffen den Bürgerbeauftragten.
· Die Hälfte der Beschwerden betreffen den sozialen Bereich (Grundsicherung, Eingliederungshilfe, Wohngeld, Unterbringung wohnungsloser Menschen, Bürgergeld).
· Der häufigste Beschwerdegrund ist die Nichterreichbarkeit der Sachbearbeiter*innen. Weitere häufige Beschwerdegründe sind überdurchschnittlich lange Bearbeitungsdauern und Probleme bei der Beantragung der Leistung und Erbringung von Unterlagen. Laut Rückmeldungen aus den Bezirksämtern sind die Gründe für die Probleme u. a. Personalmangel, die Zunahme der Anträge und der vermehrte Zuzug leistungsberechtigter Antragsteller*innen.
· Auf Nachfrage der Teilnehmenden teilt Frau Maus noch folgendes mit:
· Beschwerden bezüglich der landeseigenen Wohnungsunternehmen gehören auch in die Zuständigkeit des Bürgerbeauftragten.
· Petitionen sind noch nicht eingegangen.
· Eine Broschüre zum konkreten Verfahrensablauf gibt es nicht, es können aber Fragen jederzeit an die Behörde gesendet werden, z. B. über das Kontaktformular. Die Präsentation und ein Link zu dem Kontaktformular werden mit dem Protokoll versendet. 
https://www.berlin.de/buerger-polizeibeauftragter/kontakt/formular.1253876.php
· Ein Besuch von Vertreter*innen von Verbänden zum Kennenlernen der Behörde ist grundsätzlich möglich.
· Bei vorab kommunizierten längeren Bearbeitungszeiten von Behörden (bspw. 6 Monate) werden diese vor Ablauf dieser Zeit nicht kontaktiert.
· Es gibt bislang keine Gesamtübersicht über die verschiedenen Ombuds- und Beratungsstellen für Bürger*innen in Berlin. Der wesentliche Unterschied des Bürger- und Polizeibeauftragten zu anderen Stellen ist die Befugnis der Behörde, selbst aktiv zu werden und mit den anderen betreffenden Behörden in Kontakt zu treten.
· Die statistische Auswertung der Daten wird durch die Behörde selbst übernommen. 


TOP 4 - Vorstellung der Studie zur auswärtigen Unterbringung (mit Gästen)
· Herr Sahin (SenASGIVA, Abt. Soziales) stellt das Vorhaben kurz vor.
· Sachverhalt: In den letzten Jahren stieg die Zahl der leistungsberechtigen Personen, die außerhalb von Berlin untergebracht werden, bei denen aber die Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe in Berlin verbleibt, kontinuierlich. Dies führt zu Schwierigkeiten für die leistungsberechtigten Personen und alle in diesen Fällen beteiligten Stellen. Eine bedarfsgerechte Betreuung der leistungsberechtigten Personen ist aufgrund der Distanzen erschwert. Eine effektive Kostensteuerung ist wegen der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und Kostenstrukturen schwer möglich.
· Die Problemlagen im Einzelnen sind:
- Die Platzfindung ist erschwert. 
- Eine Bedarfsfeststellung aus der Ferne kann in der Regel nur nach Aktenlage erfolgen.   
- Die Bedarfsermittlungsinstrumente der Länder sind unterschiedlich. Amtshilfe ist erschwert bzw. nicht gegeben.
- Die Belastung für Leistungsberechtige und Angehörige ist enorm. 
- Die Mitarbeitenden müssen sich zusätzlich zum Landesrecht in das Recht anderer Bundesländer einarbeiten.
- Die zusätzliche Belastung führt zu einer hohen Fluktuation bei den Mitarbeitenden. Dies sorgt für Wissensverlust und zusätzlichem Stress.
· Die SenASGIVA hat es sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der auswärtig untergebrachten leistungsberechtigen Menschen zu reduzieren und im Idealfall die Rückkehr von Menschen nach Berlin zu ermöglichen, sofern es denn ihr Wunsch ist. Hierzu ist es erforderlich, dass die Gründe der auswärtigen Unterbringung durch eine wissenschaftliche Erhebung genauestens erfasst werden. Dadurch sollen fehlende Bedarfe erkannt und Zielgruppen zugeordnet werden. Aus den Ergebnissen der Untersuchung sollen Vorschläge zur besseren Beratung der leistungsberechtigten Menschen im Vorfeld und zur Schaffung von passgenauen, personenzentrierten Angeboten abgeleitet werden.
· Beauftragt mit dieser Studie wurden das ISG (Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik) zusammen mit Transfer (Unternehmen für soziale Innovation).
· Herr Dr. Engels vom ISG und Frau Keßler von Transfer stellen die Studie vor:
·  Problembeschreibung: 
Die Zahl der leistungsberechtigten Personen, die außerhalb von Berlin Leistungen der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen erhalten, ist nach wie vor hoch. 
Klärungsbedürftig ist, warum eine auswärtige Unterbringung in diesem Umfang erfolgt und inwieweit dies den Wünschen der Leistungsbeziehenden entspricht.
·  Untersuchungsauftrag: 
1. Gründe der auswärtigen Leistungserbringung ermitteln und analysieren 
2. Betroffene Zielgruppen identifizieren 
3. Fehlende Leistungsangebote innerhalb Berlins identifizieren 
4. Empfehlungen zur besseren Beratung der leistungsberechtigten Personen im Vorfeld und zur Schaffung von passgenauen, personenzentrierten Angeboten entwickeln.
· Im Sommer 2025 wurde mit der Datenerhebung in Form einer Bestandsanalyse begonnen. Dazu erfolgten bzw. erfolgen eine Auswertung statistischer Daten, Online-Erhebungen, Interviews mit leistungsberechtigten Personen sowie Fokusgruppengespräche.
· Es wurden in den letzten Jahren jeweils ca. 3.000 Menschen in einem anderen Bundesland untergebracht, davon 60-70 % in einer besonderen Wohnform, wobei dieser Wert leicht gesunken ist. Assistenzleistungen in Privathaushalten werden dagegen etwas mehr in Anspruch genommen.
· Die Kosten für die auswärtige Unterbringung sind von 2020 bis 2025 um 34 % auf 14 Mio. € gestiegen.
· Im Rahmen der Online-Befragungen werden Leistungserbringende der Eingliederungshilfe innerhalb und außerhalb Berlins befragt, außerdem Jugendämter in Berlin sowie Krankenhaussozialdienste.
· Frau Schütz von der Diakonie Berlin-Brandenburg teilt dazu mit, dass die Diakonie als Träger bezüglich der Online-Befragung noch nicht kontaktiert wurde. Herr Sahin erklärt, sich mit Frau Schütz diesbezüglich in Verbindung zu setzen.
· Die Fokusgruppengespräche finden statt mit der Jugendverwaltung, mit LOTSE (Beratungs- und Vermittlungsstelle für Wohnraum für Menschen mit Behinderungen), mit den Teilhabefachdiensten und LaGeSo sowie der Psychiatrie-und Suchthilfekoordination.
· Auf Nachfrage der Teilnehmenden wurde noch folgendes erläutert:
· Herr Brohl-Zubert schlägt vor, zu den Gründen für eine auswärtige Unterbringung auch die Angehörigenverbände zu kontaktieren. Dr. Engels ist offen für einen Austausch darüber.
· Die Zahl von Unterbringungsbeschlüssen soll ebenfalls bei der Datenerhebung mit in den Blick genommen werden.
· Es wurden direkt die Krankenhaussozialdienste in Berlin angeschrieben. Der Erfahrung nach ist die Bereitschaft zur Mitwirkung an Umfragen seitens der Ärzteschaft sehr gering.


TOP 5 - Ergänzung der Geschäftsordnung (bezüglich Themen der Bezirksteilhabebeiräte)
· Eingebracht durch Herrn Seerig
· Sachverhalt:  Der Berliner Teilhabebeirat kann gemäß § 3 Absatz 2 Geschäftsordnung Themen mit überregionaler Bedeutung aus den Bezirksteilhabebeiräten aufgreifen und in seinen Sitzungen behandeln.
Es ist ein Gebot der Partizipation und Transparenz, dass eine Vertretung aus dem betreffenden Teilhabebeirat zu dieser Sitzung eingeladen wird und mit Rederecht teilnehmen kann. Dies sollte in der Geschäftsordnung festgeschrieben werden.
· Beschlussvorschlag:
Die Geschäftsordnung des Berliner Teilhabebeirats wird in § 3 Absatz 2 um folgenden Satz ergänzt:
„Zur Sitzung, die das Thema behandelt, wird eine Vertretung des Bezirksteilhabebeirats eingeladen und hat dazu ein Rederecht.“
· Der Beschlussvorschlag wird einstimmig angenommen. 


Pause

TOP 6 - Re-Evaluation des Leistungstyps Beschäftigungs- und Förderbereich (BFB) mit neuer Beschlussvorlage (mit Gästen)

· Herr Peth führt kurz in das Thema ein. Der TOP wurde durch Frau Loos vom Landesbeirat und Frau Braunert-Rümenapf eingebracht und wurde bereits in der letzten Sitzung behandelt, heute gibt es eine neue Beschlussvorlage.
· Es wurden Frau Dr. Niehörster (Cooperative Mensch eG) und Herr Siegmund (BWB Werkstätten) als Gäste eingeladen.
· Herr Siegmund stellt den innovativen Ansatz des neuen Leistungstyps „mobile Tagesförderung“ vor. Dabei werden die Teilnehmenden von zu Hause (in der Wohngruppe oder bei den Angehörigen) abgeholt und unternehmen unterschiedliche Dinge. Es gibt keinen festen Standort. Alles, was sonst für Menschen innerhalb der Tagesstätte stattfindet, wird jetzt im Sozialraum organisiert. Der Fokus wird auf die Bereiche Arbeit und Beschäftigung gelegt. Die Leistung findet dann in Betrieben, Vereinen oder anderen sozialen Einrichtungen statt. So arbeitet ein*e Klient*in beispielsweise im Büro einer Immobiliengesellschaft, ein*e andere*r in einem Kulturgarten und wieder ein*e andere*r in einer Autowerkstatt.
· Mehrwerte für die Teilnehmenden sind dabei eine personenzentrierte Teilhabe, die Stärkung von Selbstbestimmung und Lebensqualität, Integration in Gemeinschaft und Arbeit sowie Stabilisierung und Sicherheit.
· Die Mobile Tagesförderung ermöglicht insbesondere Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf oder herausforderndem Verhalten eine personenorientierte Begleitung außerhalb klassischer Gruppenstrukturen.
· Das mobile Setting erlaubt zunächst eine 1:1-Betreuung und kann bei Fortschritt in Gruppenangebote oder reguläre Tagesförderstätten überleiten.
·  Ziel: langfristige Vorbereitung auf Teilhabe im Regel-BFB, in der Werkstatt, auf Außenarbeitsplätzen oder gar im Budget für Arbeit/Ausbildung.
· Mehrwerte für Kostenträger sind u. a. eine effiziente und flexible Leistungsform, eine nachhaltige Wirkung, Teilhabeorientierung und die Entlastung anderer Systeme.
· Frau Dr. Niehörster (Cooperative Mensch eG) ergänzt dazu:
· Trotz Verbesserungen in den letzten Jahren durch die Harmonisierung von Leistungstypen gibt es nach wie vor insbesondere für Schulabgänger*innen bzw. Menschen mit „herausfordernden Verhaltensweisen“ in Berlin derzeit keine ausreichenden Leistungsangebote bzw. Plätze. Auch Menschen mit komplexer Behinderung und hohen pflegerischen Unterstützungsbedarfen haben oft noch längere Wartezeiten für ein geeignetes Angebot.
· Der Mangel an geeigneten Bildungs- und Betreuungsangeboten für diese Personenkreise beginnt oft schon im Kitabereich und vor allem im Schulbereich.
· Problematisch ist generell die unzureichende Beratung über nachschulische arbeitsweltbezogene bzw. berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Leistungsangebote. Auch muss das System transparenter gemacht und die Vernetzung der verschiedenen Akteure gestärkt werden.
· Die Einrichtung einer Plattform für offene Plätze wurden von den Verbänden und Leistungserbringern angeregt und konnte leider bis heute nicht realisiert werden.
· Das Angebot einer „mobilen Tagesförderstätte“ könnte für Menschen, die in Gruppenkontexten überfordert sind, eine Perspektive bieten. Ein auf die individuellen Bedarfe zugeschnittenes „mobiles“ arbeitsweltbezogenes Angebot, das an einem BFB angebunden ist, kann zu einer Stabilisierung des Verhaltens führen und den Übergang in einen BFB ermöglichen. Zudem führt es zur Entlastung der Angehörigen.
· Junge Menschen mit komplexer Behinderung und/oder herausfordernden Verhaltensweisen haben ein Recht auf Bildung und ein Recht auf eine arbeitsweltbezogene bzw. berufliche Perspektive. 
· Auf Nachfragen der Teilnehmenden wird noch folgendes ergänzt:
· Es ist möglich, die Leistung des mobilen BFB im Sozialraum zu den gleichen Kosten zu erbringen wie im normalen BFB. Allerdings sind die Fahrtkosten (die Abholung von zu Hause und das Bringen) nicht in der Leistungsbeschreibung erhalten und nicht gedeckt. 
· Frau Braunert-Rümenapf schlägt eine vorübergehende Übernahme der Fahrtkosten auch ohne Änderung der Leistungsbeschreibung vor. Sie betont noch einmal das Recht von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf auf Bildung und hebt hervor, dass diese Menschen bildungsfähig sind. Dies wird leider heute wieder vermehrt in Zweifel gezogen.
· Frau Dr. Niehörster teilt die Einschätzung mit, dass ein mobiler BFB nicht teurer wäre als ein normaler BFB.
· Herr Klatt teilt mit, dass es momentan gerade eine Überarbeitung der Leistungsbeschreibung gibt und entsprechende Vorschläge für einen mobilen BFB in den Verhandlungen eingebracht werden können.
· Die Abstimmung zum Beschlussvorschlag bringt folgendes Ergebnis:
5 Enthaltungen (Land Berlin), 16 Zustimmungen
Somit ist der Beschlussvorschlag angenommen.

Beschluss:
Der Teilhabebeirat fordert die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung auf, eine quantitative Aufstellung der verfügbaren Plätze im BFB-Bereich und der tatsächlichen individuellen Versorgung mit wohnortnahen und bedarfsgerechten Lösungen seit 2020 vorzunehmen, wobei die Zahlen der Schulplätze im Förderschwerpunkt GE zu berücksichtigen sind.
Diese Aufstellung sollte insbesondere auch eine Übersicht zu den Ablehnungen von platzsuchenden Personen enthalten.
Sieht die Senatsverwaltung die verfügbaren Plätze nach wie vor als ausreichend um den Bedarfen gerecht zu werden?
Es wird darum gebeten zur Diskrepanz zwischen dem verfügbaren Angebot und der reell wahrgenommenen Zugänglichkeit von Plätzen durch die betroffenen Familien Stellung zu nehmen. Darüber hinaus empfiehlt der Teilhabebeirat erneut eine Überarbeitung des Angebots um eine verbesserte Passgenauigkeit zwischen den Bedarfen und den zur Verfügung stehenden Plätzen herzustellen.
Der Teilhabebeirat schlägt der Senatsverwaltung für Soziales vor, eine tagesaktuelle Plattform zu den verfügbaren Plätzen im BFB-Bereich und den jeweiligen Konzepten der Leistungsanbietenden zu entwickeln. Als Beispiel könnte möglicherweise die Datenbank der ASOG-Unterkünfte oder Freiplatzmeldung.de dienen. 
Im Weiteren fordert der Teilhabebeirat die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung und die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf, sicherzustellen, dass die Bezirklichen Teilhabefachdienste Jugend und Soziales Leistungsberechtigte und deren Angehörige adäquat beraten und bei der Inanspruchnahme geeigneter Angebote unterstützen. Wo möglich, unter anderem auch auf die Unterstützung von Verfahrenslots*innen hinzuwirken und auf die Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen hinzuweisen. 
Der Teilhabebeirat fordert die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf, vor dem Hintergrund der Änderung der SopädVO (Sonderpädagogikverordnung) sowie Schulgesetzänderung 2024 die Zahlen zu den vor Vollendung des 18. Lebensjahres ausgeschieden Jugendlichen aus den Förderzentren Geistige Entwicklung zu erheben.
Sind die alternativen Wege der jungen Menschen nach dem Ausscheiden aus dem Schulsystem bekannt – liegen dazu Daten vor? Besonders mit Blick auf Schulabgänger*innen von Förderschulen ist eine stärkere Verzahnung zwischen Schulen, Teilhabefachdiensten und Leistungserbringern notwendig, um den Übergang in geeignete Teilhabe- und Unterstützungsangebote sicherzustellen. Hierzu soll der Senat weiterhin Teilhabeämter und Leistungserbringer informieren, dass im Rahmen von Teilhabeplankonferenzen gemeinsam mit den Betreffenden auch individuelle Lösungen für eine bedarfsgerechte Versorgung gefunden werden müssen.
Um die Nachfrage nach adäquaten Angeboten bedienen zu können, regt der Berliner Teilhabebeirat gegenüber der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung an, bestehende Angebote im Bereich der Beschäftigung und Förderung nach § 81 SGB IX um weitere Formen – beispielsweise die mobile Begleitung, Förderung und Betreuung – zu erweitern. Diese können dazu beitragen, passgenaue Teilhabeleistungen zu ermöglichen und das Angebotsspektrum für diesen Personenkreis bedarfsgerecht zu ergänzen. Diese Angebotsformen müssen jedoch auch in den leistungsrechtlichen Grundlagen innerhalb des öffentlich-rechtlichen Vertrags (örV) abgebildet und abgesichert werden.


TOP 7 – Partizipation von Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen im Berliner Teilhabebeirat 
· Aufgrund der Kürze der Zeit wird einstimmig vereinbart, dass bis zum 30.11.2025 Meldungen an die Geschäftsstelle erfolgen sollen, wer an der Unterarbeitsgruppe zur gemeinsamen Beratung an dem zuvor übersandten Entwurf des Partizipationspapiers mitwirken möchte.

TOP 8 – Aktuelles/Sonstiges
· Ende des Projekts LOTSE
· Herr Slawik (SenASGIVA) nimmt zum Projektende wie folgt Stellung:
Seit seiner Gründung im Jahr 1997 war Lotse Berlin eine zentrale, trägerübergreifende und unabhängige Beratungsstelle. Das Projekt bot Menschen mit körperlicher, geistiger, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung Beratung, Orientierung und Vermittlung zu betreuten Wohnmöglichkeiten in Berlin. Für die SenASGIVA boten die Daten von Lotse wichtige Erkenntnisse für die Bedarfserhebung von Leistungsangeboten. Das Projekt wäre seitens der SenASGIVA gerne weitergeführt worden und es wurde diesbezüglich in den letzten Monaten verhandelt. Dies war leider nicht erfolgreich und es kam im Oktober 2025 die Mitteilung über die Beendigung des Projekts zum 31.12.2025 seitens des Trägers. Für 2026 wird somit kein Antrag der Förderung gestellt, was sehr bedauert wird.

· Umsetzung von § 4 der Geschäftsordnung (Rückmeldung vom Steuerungskreis)
· Eingebracht von Herrn Seerig, Herr Klatt nimmt dazu Stellung:
· Der Steuerungskreis hat seit Juni 2025 nicht getagt.
· Die nächste Sitzung wird voraussichtlich im Januar 2026 stattfinden, so dass bei der nächsten Sitzung des Teilhabebeirats hiervon berichtet werden kann.

· Kleine Anfrage zur Einzelfallhilfe
· Eingebracht durch Frau Schütz
· Die Antwort zur kleinen Anfrage Einzelfallhilfe wurde mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Bezüglich der übermittelten Daten wurde ein großer Gesprächsbedarf identifiziert. Es wird dazu eine entsprechende Nachbereitung zwischen SenASGIVA und Frau Schütz geben.

· [bookmark: _Hlk215754316]Informationsschreiben zur Bedarfserhebung
· Eingebracht durch Frau Schütz
· Es wurde in einer der letzten Sitzungen zugesagt, dass es ein überarbeitetes Informationsschreiben zur Bedarfserhebung geben wird und die LIGA dies zur Kenntnis erhält. In der letzten Sitzung der ÖAV wurde mitgeteilt, dass dieses Schreiben nun doch nicht versendet wird. Frau Schütz bittet trotzdem um Erhalt des Schreibens. 
· Zu dem Punkt wurde zudem als Frage aufgeworfen, ob das Land Berlin plant, für Leistungsberechtigte die Änderungen bei der Bedarfserhebung auch in Leichter Sprache zur Verfügung zu stellen.
· Sonstiges:
Sitzungstermine 2026:
· Freitag, 27. Februar 2026 als Videokonferenz
· Freitag, 12. Juni 2026 als Präsenzveranstaltung
· Freitag, 04. September 2026 als Präsenzveranstaltung
· Freitag, 27. November 2026 als Videokonferenz, jeweils von 13:00 bis 16:00 Uhr


Protokollantin: Susanna Cypra; Abteilung Soziales
